
WEI-REI  E-LEHRE UN V:C) DE KONIE S:
RRSCHAF CHRISTI DE NEUEREN THEOELEOGITE=<
SCHICHILI  HE DISKUS

Von Andreas Pawlas

Gegenwart1ig 1st eine Betrachtung der „»Lutherischen Zwei-Reiche-Lehre«
aum och möglich ohne Berücksichtigung der Rezeption und Kritik Karl
Barths und ohne das VOIl ihm AT Ablösung und Bese1ı1t1igung dieser Lehre
entwickelten Theorems VO  5 der »Königsherrschaft Christi«. I dıie nachtfol-
genden Ausführungen versuchen, diesem gegenwartıgen Diskussionsstand
Rechnung tragen.

ach dem Zweıten Weltkrieg durchstanden Theologie und Kirche hitzige
Debatten darüber, inwıeweıt diese beiden Denkfiguren das Verhältnis VO  3
Staat und Kirche, Christ und Welt, Christentum und Gesellschaft AaNSCIHMNCS-
SCI] wiederzugeben vermöchten, und gaben eiıner VOI Veröffentlichun-
SCIL weıten Raum?*

Auf den ersten IC scheint sich gegenwaärt1ig diese Debatte beru
higt haben Von daher gesehen ware also aum damıit rechnen, mıiıt der
inladung einer Erinnerung diese theologischen Konzeptionen und
einer kurzen theologiegeschichtlichen Besinnung ber ihre Iragweıte und
ber ihre TeENZENHN größeres Interesse wecken können.

Unübersehbar 1st allerdings 1ın Jungerer und Jungster eıt die Fülle Von

Verlautbarungen, Stellungnahmen, Beschlüssen und Aktionen, mı1t
denen ach W1e VOT kirchliche Gremien, Einzelpersonen oder Gruppen mıiıt
mehr oder minder selbsternannter Autoritat 1m Namen Jesu Christi
politischen Fragen Stellung beziehen, Parte1 ergreifen oder unmittelbar auf
staatliche Entscheidung Eintluf(ß nehmen suchen, WOZU ihnen VO  } ande:
TET Seıite wiederum mıiıt Entschiedenheit die Berechtigung abgesprochen
wird.

In diesen mehr oder minder öffentlich »fortschwelenden« oder auch 1M-

Leicht veräanderte Fassung e1ines 1987 1ın der Evangelischen Sozialakade-
mıe 1n Friedewald gehaltenen Vortrages.

Nicht zuletzt 1st erwähnen, daß der Lutherische Weltbund der der Evangeli-
sche Kirchenbund der »DIDR« hierzu eigene Studienprojekte förderten, welche aller-
dings keine grundsätzlich Einsichten Tage brachten.
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LHGO3 wieder hell aufflackernden Auseinandersetzungen i1st nıcht selten
beobachten, WwW1e sich die egner voller Unverständnis gegenüberste-
hen oder sich 1n diskriminierender Weıise unlauterer Motive verdächtigen.
Möglicherweise annn aber 1n eıner olchen Sıtuation konfliktlösend oder
-steuernd se1IN, WenNnn an sich drei Dıinge 1Ns Bewußflßtsein hebt Einmal,
welches Bezugssystem VO  w enk un! Glaubenstraditionen CS 1St, VO:  w dem
her sich der jeweilige Kontrahend verpflichtet fühlt, sich iın diesen soz1lal-
ethischen Fragen derartig festzulegen.

Sodann, die betreffenden Kontroversen auft theologischen Vorausset-
ZUNSCH beruhen, welche grundlegend differieren, da{ß jeder denkbare
Kompromifß ebenso in den Grundlagen W1e 1n den daraus abgeleiteten Kon-
SCQUCHNZCNHN L1L1UT als Preisgabe der eıgenen theologischen Lebensgrundlagen
und damıiıt als Selbstaufgabe verstanden werden kann, W 4s ih: dann nak-
zeptabel SOWI1Ee jede weıtere rhitzung 1n Diskussionsgängen über-
f{lüssig macht

Zum Drıitten, aktueller Kontroversen und Irennungen theologi-
sche Verbindungslinien und Schichten eiıner gemeiınsamen Basıs des Jlau-
bens und Denkens treigelegt werden können, die dann zulassen, abwei-
chende ethische Konsequenzen als gewissensbedingte andersartige Akzen-
tulerungen 4AUS der gleichen Glaubensbewegung verstehen und auch
tolerieren. Möglicherweise gelingt C 1er eın weni1g SE Klarheit kom-
INCI, WE 11an sich diesen schwierigen Fragen die theologiegeschichtli-
chen Zusammenhänge vergegenwartigt. Deshalbh soll 1ın diesem Beitrag 4aUs

theologiegeschichtlicher Perspektive mıiıt ein1ı1gen knappen Strichen die Iu
therische Zwei-Reiche-Lehre skizziert und 1n ihren verschiedenen Voraus-
setzungen und Konsequenzen reflektiert werden. Auf die Barthsche Lehre
VO  - der Königsherrschaft Christi, die als eigenständiger Reflex auf die Aus
führungen des Reformators un! insbesondere ihrer Wirkungsgeschichte
verstehen 1st, wird 1 Anschluß eingegangen

Was 1U  - allein den Termıinus »Lutherische Zwei-Reiche-Lehre« anbe
angt, ist VO  a unterschiedlichster Warte AUus beinahe jedes Wort Zu

Diskussionsgegenstand geworden. Es gibt Stimmen, die meınen belegen
können, da{ß dieser Lehre wen1g ware, W as orıgınar Luther oder dem
Luthertum zugewlesen werden muüßte. ere ordern eine »Drei-Reiche-
Lehre«, oder N wird eine Vierzahl 1Ns pie. gebracht. Wiederum
andere wollen Wert darauf legen, dafß C555 sich Sar nicht Reiche, sondern

Regımente handele. Und Ende wird mit ziemlichem ec. bestrit-
ten, dafß a} 6S bei dem (GGanzen überhaupt mıiıt einNner „Lehre« tun habe

Um beim Letzteren beginnen, ist Martın Honecker unbedingtAD

stımmen, dafß die Zwei-Reiche-Lehre weder ıne Te 1n dem Sinne sel,
„»dafß sS1e e1iIn Glaubensgegenstand ware, och 1n, dem Sinne, da{fß S1e als



oberste Norm einsetzbar ware, dUuSs der einzelne Forderungen unmitpelbar
deduktiv abgeleitet werden könnten«3.

Angesichts der generellen Schwierigkeiten, die sich 1m Protestantismus
imMmmMer dann auftun, WEn CS gilt, verbindliche Lehraussagen machen
bzw systematisch eine oberste Norm formulieren, mMussen jedoch diese
Argumente des Bonner Theologen keine unmittelbare Abwertung dieser
„Lehre« bedeuten. Eher dürften S1e als Indiz dafür angesehen werden,
diese mıt dem ıte »Zwei-Reiche-Lehre« bezeichnete Denktigur keines-
falls etwa als ein scharf abgrenzbarer Baustein innerhalb eines plausibel und
übersichtlich durchkonstruierten theologischen Gebäudes isolierbar ist

Vielmehr hat S1€e WEn 11a7 einmal 1n diesem Bilde leiben 111 miıt
diesem umfangreichen Gebäude als (Ganzes in der Weise e dafß sS1e sich
mıt den Grundlagen der Theologie überhaupt betaft und e1 eine ONSeE-

der retormatorischen Sicht VOIl Gott, ensch und Welt darstellt+.
egen alle kurzschlüssigen Versuche, diese » Lehre « als ittel des Jahr
hunderts desavouieren, die These VO  3 der Eigengesetzlichkeit vieler
moderner Lebensbereiche theologisc. rechtfertigen”, kann S1e daher
Heinrich Bornkamm »„als die unerläfßliche Ortsbestimmung (charakterisie-
ren], die der Christ 1imMmer wieder tür seınen Stand un! sSe1nN I1un 1n der Welt
vorzunehmen hat«®, und Gerhard Ebeling S1e als eitung würdigen, »das
Verständnis des Christen AWelt gesamttheologisch bedenken«7

Bereı1its eın Blick auft die Vorgeschichte dieser „»Lehre« oder vielleicht
besser der ethischen Perspektive des »>COI1I4 [LIeo« und »>CO14 hominibus«

macht deutlich, w1e umtassend und gleichzeitig empfindlich abhängig
VO  w dem jeweiligen Vorverständnis der 1n ihr ZUT Sprache bringende
theologische Horızont Ist

Zunächst schenkt a} 1n diesem Zusammenhang bereits platonischen
Unterscheidungen 7zwischen »INNerem « und »außerem« Menschen Beach-
tung® Sodann meıint 11111 schon 1n der trühjüdischen Apokalyptik die duali
stischen Grundelemente einer olchen Lehre identitizieren können, und
ZW ar vermittels der dort VOrgeENOMMCNCNHN Unterscheidung zwischen dem

Vgl Honecker, Art Zwei-Reiche-Lehre, 1n EStL — n Aufl.),.Sp 41
Vgl Honecker, Ebda
Vgl hier VOT allem Barth, Eıne Schweizer Stimme 938 bis 945, Zürich ) y

113 der MC

Vgl Bornkamm, Luthers Lehre VO:  a} den wel Reichen 1m Zusammenhang
seiliner Theologie, Cütersloh 960 Aufl.)

Vgl Ebeling, Leıtsatze ZUT Zwei-Reiche-Lehre, ın Ders;; Wort und Glaube
ILL, Tübingen BOZS; 574

Vgl Platon, Politeia IX, 589a 74
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alten Aon, der gegenwartıgen Weltzeit, und dem eschatologi-
schen Aon, der zukünftigen Heilszeit. €e1 ist allerdings reıin tormal
die zeitliche Aufeinanderfolge der beiden ÄOHCII nicht direkt ın Verbindung

bringen mi1t der spater in der Zwei-Reiche-Lehre VOISCHOIMIMINCN, zeitlich
unabhängigen perspektivischen Unterscheidung.

In se1liner umfangreichen Aufarbeitung dieser Vorgeschichte führt 1U  -

Ulrich Duchrow hinsichtlic. der neutestamentlichen Grundlagen beson-
ders Paulus Z Zeugen dafür d. da{fß 1m euen lestament eiıne analog
apokalyptischen Vorstellungen VOTSCHOMMC dualistische Differenzierung
zwischen dem »Leib Christi«, der Menschheit der Neuschöpfung, und
allen anderen Menschen Gestalt geW1INNE

In diesen Überlegungen chenkt Duchrow kontrovers ZU traditionel-
len Verständnis paulinischer Theologie dem Gegenüber dieser beiden
Bereiche wen1ı1ger Aufimerksamkeit, sondern wendet sich besonders dem
Umstand Z  J da{fß ach der paulinischen Lehre VO  a} der Rechtfertigung des
ıunders allein aIrC den Glauben auch 1ne Befreiung des Christen
Werken der Liebe 1n der Welt erfolgt. em 1U  m} die 4US dem Glauben
quellendener innerhalb der Welt bzw alten Schöpfung ber die Mafßen
hervorhebt, VCILINAS (1 die Forderung ach einem deutlichen Einwirken des
„Leibes Christi«, der Menschen der Neuschöpfung, auf die alte Welt,

auch die politische Welt, entdecken und eiıner 1MmM Ausgang der
sechziger re dieses Jahrhunderts populären Verbindung zwischen diesen
beiden Reichen kommen. Der Apostel wird dann auf diese Weılse bereits
für e1ın auılm och begrenzbares Ma{iß »Weltverantwotung« 1n Anspruch
genommen?, für das dann OIfenDar eın eschatologischer Vorbehalt nicht
exıstlert. Aus einer solchen Perspektive muß( dann vieles, W as mittelalter-
ich dieser Frage gearbeitet wurde, nahezu als Rückschritt empfunden
werden.

Augustinus’ markante Unterscheidung der beiden CIv1itates*® 1n der die
gegenwartıge bzw. eschatologische Kirche der C1v1ıtas De1 zugeordnet und
die C1v1itas errena mıt der Herrschaftt des Teutels gleichgesetzt wurde, mMu
daher als dualistisch abgewertet werden; denn naturgemälfß konnte 1n ihr
den Christen hinsichtlich politischer Aktivitäten innerhalb der C1v1itas teT:
cna 1Ur erhebliche Zurückhaltung auferlegt sein *.

In mehr oder minder loser Verbindung Augustın tinden sich sodann 1mM
Mittelalter eine Palette welılterer Entwürfe e1INeESs »„»dualistischen«

Vgl Duchrow, Christenheit un! Weltverantwortung. Traditionsgeschichte
un: systematische Struktur der Zwei-Reiche-Lehre, Stuttgart 197/70O, 127

Vgl Augustinus, De C1vıtate dei, ed Dombart-Kalb, Bde., Leıipzig 1928
11 V insgesamt Duchrow, Christenheit, 317



Weltverständnisses, 1n denen tfür die Machtansprüche und Befugnisse VO  }

imperium und sacerdotium Regelungen vorgestellt werden. wWEe1 imper1a,
potestates, gladii, Jumina, tamiliae (Christi S1Ve diaboli) HEa sind die
Ausdrücke und Denkfiguren, in denen sich diese Differenzierungen Gestalt
verschaften. Als deren Reprasentanten treten Kalser un:! aps auf, wobei
das Papsttum den Vorrang beansprucht und ihn auch durchzusetzenermochte.

Fur Martın Luther ist 1U  m} die Zwei-Reiche-Lehre nicht die einz1ge
ethische Konzeption, und ber ihre Bedeutung innerhalb se1Ner Theologie
bzw 1st och eın endgültiges Urteil gefällt, Was nicht hindert, die
Art seiner perspektivischen Unterscheidung des »COT2a [Deo« und »COT2a
hominibus« theologiegeschichtlich als entscheidendes Faktum werten

LDDen außeren Anla{fi ZUT Ausformung se1ner spater VO  m} Harald Diem als
Zwei-Reiche-Lehre bezeichneten Posıtion!?* gaben 1U  ‘ nicht CLWA, W1ee

Helmut Thielicke und Tanz Lau verstehen mulß, Schwierigkeiten bei
der uslegung und Umsetzung der Bergpredigt!® oder die Notwendigkeit, 1n
der Debatte die Aufhebung des Fehdewesens einzugreifen1*, sondern das
Verbreitungsverbot für se1ıne Übersetzung des Neuen Testamentes durch
den Herzog eorg VO:  } Sachsen!>. Das stellte den Retformator in besonderer
Weıise VOT die rage, wleweıt für einen Christen un!: überhaupt die Befugnis-

VOIIl »Obrigkeit« reichen, und ob auch Eingriffe der Obrigkeit 1n (Gew1lssen
und Glauben gehorsam hingenommen werden mussen eine Fragestellung,
deren Relevanz bis 1n die Gegenwart offensichtlich ist.

In der darauthin 1523 vertafisten chrift » Von weltlicher Obrigkeit, W1e
weılt InNnan ihr Gehorsam schuldig SE1«, begründet GE 1m Teil die Einsetzung
der Obrigkeit biblisch 4US ROomer 1in bemerkenswertem OoOntras Z
Antithese der Bergpredigt Mit 5y , beschränkt 1m Teil aber ihre Autor1-
tat auf den rein leiblichen Gehorsam. Den Teil selner Schrift bilden dann
schliefßßlich Richtlinien für die Amtsführung VOI Fürsten 1mM Sınne e1INES
Fürstenspiegels. HIFE diese Beschränkung der weltlichen Autorıtat auf
den leiblichen Gehorsam ist 1U  an der Christ der durch die Oorderung ach

12 Vgl Diem, Luthers Lehre VO  mn} den wel Reichen untersucht VO:  } seinem
Verständnis der Bergpredigt 4AU.  N FEın Beıtrag ZU Problem: „(resetz un! Vvange-
lium«. München 1938 Sauter IS£.|, AT Zwei-Reiche-Lehre Luthers, Mun-
hen 1973, 1—173/).

13 Vgl Lau, Luthers Lehre VO:  b den beiden Reichen, Berlin 1953 (2. Aufl.), SI
un! vgl Thielicke, Theologische Ethik, II Tübingen 1965 (3 UuULNLV. u  V
s89ff

Vgl Duchrow, Christenheit, 545
15 Vgl Honecker, 4a6 Sp 41l
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Auslieferung VO  w Luthers Übersetzung des Neuen Testamentes
nächst 1n den Gewissenskontlikt gebrac worden WAal, ob Cr gehorchen
hätte oder nicht VO Gehorsam entbunden. er eNOr dieser Weıisung 1st
also keinesfalls eın »leidender Gehorsam« sondern »leidender Ungehor-

gegenüber einer ungerechten Forderung der Obrigkeit?®.
Auf das (janze gesehen werden L1U.:  a In diesem Traktat SCNAUSO W16€e 1n

Luthers Schriften ZU Bauernkrieg VO  e} 525, der Schrift »Ob Kriegsleute
auch 1 seligen Stand sSE1IN können« VOIl 526 SOW1E 1n diversen Auslegun-
SCIL und Predigten ber die Bergpredigt 1imMmer wieder jene Fundamentalun-
terscheidungen zwischen Glaube und weltlichem Handeln des Christen
thematisiert, 7zwischen Evangeliumsverkündigung isine VI, sed verbo)| und
der Wahrung weltlicher Ordnung (Vl, 110  a verbo]).

Als unübersehbarer Unterschied mu{ €e1 aber den orgaben Augu-
St1NSs 1n Hinblick auf das weltliche Reich 1ın dieser eilung hervorgeho-
ben werden, da{fß cS Luther keineswegs mit der C1vıtas 1aboli identitfiziert.
Luthers Thema i1st in diesem Zusammenhang eben nicht W as

ohannes Heckels Interpretation der Zwei-Reiche-Lehre ervorz  eben
ist17 eiıne Gegenüberstellung VO  w C1vıtas De1 und C1Vvitas diaboli, sondern
allein die Darstellung 7zweler Perspektiven göttlicher Wirksamkeit, WCS-

halb die VO  5 Duchrow und Huber geforderte »Drei-Reiche-Lehre«, iın der
el Reiche Gottes und das e1icCc des Teutels eingeschlossen waren, nicht
die zentralen Intentionen Luthers Z Geltung bringen würde18.

Be1 einer weıteren Beschreibung der Zwei-Reiche-Lehre ist ı9888  w be
rücksichtigen, dafßß c5 Luther 1in seinen Publikationen nahezu ausschliefßlich

seelsorgerliche Stellungnahmen den verschiedenen jeweils rücken-
den Problemen Z21ing und nicht eın iın sich geschlossenes konsistentes
System. Es darf daher nicht verwundern, WCI1N 1n diesem Zusammenhang
bei Luther begriffliche Unschärfen hingenommen werden IMUusSsen oder Paul
Althaus einen Wandel 1m eDrauc. der Begriffe feststellen kann!?

Vgl Honecker, aaQU, Sp 411
Vgl Heckel, Im Irrgarten der Zwei-Reiche-Lehre. Zwel Abhandlungen ZU

Reichs- und Kirchenbegrif: Martın Luthers N.  J , München ®
18 Vgl Duchrow, Christenheit, 526; vgl ebenso Huber, Kirche un! Offent-

lichkeit, Stuttgart 1973, 439{; dagegen vgl mıiıt Entschiedenheit Lau, Art ZwelIl-
Reiche-Lehre, RGiG VI (3 Aufl Sp 1946; dagegen vgl ebenso thaus, Luthers
Lehre VO'  w den wel Reichen, aus Art Zwei-Reiche-Lehre, 1n EKL Aufl , Sp 929

Vgl thaus, DıIie Ethik artın Luthers, Gütersloh 1965, 55



|J)as berechtigt jedoch keinestfalls dazu, abwertend W1e Johannes Heckel
VONn einNnem »Jrrgarten der Zwei-Reiche-Lehre«2°0 sprechen.

111a 11UI1 den Zugang diesen Überlegungen Luthers VO  - der
Funktion her, afßt sich das Schema seiner Grundüberzeugung, da{f (‚ott
die Welt auf eine oppelte Weıise reglert, folgendermaien in knappster Form
zusam mentassen?2!:

Mıt der linken and führt GCiOft das weltliche »Regiment« oder Reich und
damıit S Erhaltung des leiblichen, irdischen, zeitlichen Lebens und

überhaupt ZUT1 Erhaltung der Welt Mıiıt der rechten and führt Gott das
geistliche »Regiment« oder eic 1n dem CS das Eigentliche geht,
namlich ew1ges eben, Erlösung der Welt Der Christ i1st abei, wWw1e€e
Althaus immer wieder betont, »Bürger 1n wel Reichen«22.

Durch diese deutliche Unterscheidung zwischen den beiden Reichen und
Regımenten hat Luther nicht 11UL, w1e prımar beabsichtigt, die Kircheat-
lichen Verfügungen enthoben, sondern ebenso den eigentlich erst dadurch
4US der Taufe gehobenen neuzeitlichen Staat jeglicher Bevormundung der
Kirche und allein der Verantwortung der weltlichen Vernuntft un
des weltlichen Rechts unterstellt. Dabei verstand &8 allerdings das ecals
eiıne lex natfurae 1mMm Sinne eiNeESs WEeNnNn auch oft verschütteten oder entstell-
ten 1sSsens aller Menschen und Völker das Gesetz Gottes®>

Nun bedart aber die Jetz bereits 1n ihrer truktur hervorgehobene Unter-
scheidung zwischen den beiden Reichen oder Regimenten och weıterer
Konkretisierung:

Das Reich ZUr Rechten, das Ja dem dreieinigen CS# eigentlich geht,
ist für Luther ausschließlich dadurch gekennzeichnet, dafß 1n ihm Christus
HIC Wort und Sakrament herrscht und er dort Gleichheit zwischen
allen Gliedern besteht, Gnade und Vergebung geübt und Gutes 4Uus freien
Stücken wird. Nicht das Gesetz, sondern eINZ1IE das Evangelium hat iın
diesem geistlichen Reich seinen (Ort24+ Auf der anderen Seite fundiert L1
ther die X1SteNz des weltlichen Reichesnun auf folgende Weise:

Aus dem schon angeführten Moment der Welterhaltung leitet 1Un

einerse1lts ab, dafß allem OSsen, Zerstörerischen oder Chaotischen Einhalt
eboten werden mMu Im Sınne des »UuSusSs C1Vilis« des göttlichen (:esetzes
hat 1er der aat, die Obrigkeit SCHNAUSO W1e der Hausvater oder jeder

Vgl Heckel, Im Irrgarten der Zwei-Reiche-Lehre. / wel Abhandlungen A
Reichs- un!: Kirchenbegriff artın Luthers N.  J 55} München

21

2°
Vgl Althaus, Luthers Lehre, Sp 1928
Vgl Althaus, aaQU, 58 Anm. der Althaus, Luthers Lehre, Sp 3
Vgl Althaus, Luthers Lehre, 5Sp 1931
Vgl I 250
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andere, der e1in weltliches »Amt« hat, die Bösen zwıngen und strafen->
die Frommen un! die Verkündigung des Evangeliums schützen.

Insotern ist das weltliche e1iCcC. eın „Reic. des OTNS« ure sSe1IN Ziel des
Schutzes und der Erhaltung der Welt steht dieser »Z0rN« aber 1m 1enst
göttlicher Barmherzigkeit.

Andererseits olgt für Luther SCHAUSO aus dem übergeordneten Ziel der
Welterhaltung, da{ß CS ıne Ordnung VO  5 Ehe und Familie, des 1gen-
C(Uums, er Abhängigkeits- un Befehlsverhältnisse SOWI1Ee eben auch den
Staat als Ordnungsfaktor geben mu{s2e

Ohn  'a mı1t dieser kurzen Skizze auch 11UT annähernd den vielschichtigen
Gehalt dieser doppelperspektivischen Wahrnehmung christlicher Ex1istenz

insbesondere hinsichtlich des Vernunft- un Kirchenbegriffs enttaltet
aben, sSEe1 schon dieser Stelle angemerkt, da{ß eiIn großer Teil der Auseıin-
andersetzung, die sich dieser Betrachtung Luthers entzündet, damit
zusammenhängt, welche Beziehung 119  } 7zwischen diesen beiden Reichen
annehmen und welchen Eintfluf(ß 11an ihnen auf den einzelnen Christen und
dem einzelnen Christen als COODPerator Del auf S1€e jeweils ZUINESSCH 31l
Außerdem 1st och die Frage hineingewoben, welche ellung 111411l 1n dieser
Konstruktion dem Begriffspaar »(Gesetz und Evangelium« einraumen INas
€e1 stehen prımar 7zwel Fragenkomplexe ZUT Debatte

Einmal, ob dieses Reich Z Linken eventuell LLUI auf den Staat und die
Instıtutionen beschränken sSEe1 1n der Funktion des SUS civilis legis, oder
ob dieses e1cC auch das (Gesetz mıi1ıt SEINEM SUS theologicus umfasse;
keinestfalls aber, dafß durch dieses Reich Evangelium verkündigt werden
könne. Sodann kann erorter werden, ob und W1e welılt Evangelium also das
eic ZAUUT Rechten ın das e1icC. ZALT Linken hineinwirken kann

Das wirft dann aber weıter die Frage auf, ob InNnan die 7zweitellos für den
Christen als COODPerator el vorhandene Weltverantwortung, der C} als
Gerechtfertigter efreit 1st und 1n der GT iın 1e€ mitgestalten soll, als eine

»UuSUus politicus evangelii« betrachten und derartig stark W1e€e die Heidel-
berger Schule betonen mulÄßSs, da{ß der sicherlich nicht beabsichtigte
Eindruck entstehen kann, als dürtfte die »1ustificatio sola fide« vernachläs-
sıgt werden. Überzeugender 1st 1er die Posıtion Honeckers, dafß das vange-
lium den Glauben freisetze ZUT Achtung des SUS politicus legis, ZULI rechten
Wahrnehmung der alle Menschen, nicht LLUTI die Christen, auch 1m
öffentlichen Bereich gerichteten ethischen Forderung?7.

Vgl I 251
Vgl Althaus, Luthers Lehre, Sp 1929
Vgl Honecker, aä©. Sp 4123
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Mıiıt der Unterscheidung zwischen diesen beiden Reichen oder Regi
mMentfen stand 1U  - der Reformator keineswegs allein S1e kann eigentlich als
Gemeıingut der Reformation angesehen werden?8. denn sS1€e bot doch das
Konzentrat derjenigen Überlegungen und Glaubensüberzeugungen, durch
die sich die Reformatoren legitimiert sahen, sich gegenüber jenem eıgent-
iıch nicht mehr titulierbaren »COIDUS christianum«, ın dem Kalser und
aps die Retormatoren zusammenwirkten, die notwendige Aus-
gangsbasis verschaififen.
10 ohne Not kam ‚ 1ın nachreformatorischer eıt erheblichen

Modifikationen dieser grundsätzlichen Unterscheidung un! ZU1 Herausbil-
dung des SOgenannten Landesherrlichen Kirchenregiments, 1n dem bis 1n
die Neuzeıt auf protestantischen TLerritorıiıen Obrigkeit und‘ Predigtamt 1n
der Leıtung der Kirche usammenwirkten.

Vielleicht fiel 6c5 1er dem Iutherischen Denken mi1t SEINET TAaAamM1sSse des
»finiıtum infiniti« leichter, sich mi1t einer derartigen Verbindung VO  .

Staat und Kirche abzufinden, als CS etwa Je 4dUus reformierter Sicht der
Pramıiısse des »finitum 1O  w} CaDaX infiniti« enkbar ware, e1in Aspekt, der
möglicherweise spater 1n der Auseinandersetzung Barths mıt den Kı
theranern 1 Verborgenen eine Rolle spielt. Hinsichtlich dieser histori-
schen Verbindung VOIl Staat und Kirche ist jedoch nicht allein die Tatsache

edenken, da{fß unter landesherrlichem Kirchenregiment Kirche als (:6-
meinde bzw. Gemeinschaft der Christen keine selbständigen politischen
un! gesellschaftlichen Aufgaben mehr wahrnehmen konnte und sS1e sich
angeblich 1LLUTI auf eine restriktive Wahrnehmung ihrer seelsorgerischen und
geistlichen Aufgaben beschränken mußte?? W as dann OIfenDar die 4S1S für
den spater VOI em den lutherischen Kirchen entgegengehaltenen Quiet1s-
musvorwurtf Max Webers und Ernst Troeltschs?® ildete

Es annn aber auch gefragt werden, ob ihr durch diese Verbindung miı1t der
Obrigkeit nicht gerade das Forum gegeben Wal, 1n nicht immer unbedenkli
cher Weıise auch politische Aufgaben wahrzunehmen. Wıe dem aber auch
sel, einer »Vermischung« beider Reiche, die Luther vormals D
kämpft hatte, WTr ın der damaligen Sıtuation offenbar nicht entgehen.

Möglicherweise gerieten die Distinktionen der Zwei-Reiche-Lehre des-
halb auch in Aufklärung und Pıetismus 4US dem Bereich der theologischen

Vgl z B Calvin, Institutio 1559 LV, 2 E ILL, E E 16; vgl uch ahnliche
Strukturen bei Zwingli, Sämtliche Werke, IL, Le1pz1g 1908,

29 |J)as behauptet Honecker, aaQ, Sp 41
Troeltsch, {die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen Re-

prın Aalen 96 S 597 {f. vgl Weber, Gesammelte AutsätzeZReligionssoziolo-
gıe L, Tübingen 1920,



Theoriebildung und fanden erst wieder Interesse, als die vornehmlich VON

liberaler Seite geforderte Irennung VON Kirche und Staat dazu nötigten, die
gesellschaftliche und politische Verantwortung und Stellung der Kirche

überdenken. Außerdem Mag eine Empfindlichkeit für die Fragen eine
Rolle gespielt aben, die sich 4US der dem Iutherischen Denken SA Last
gelegten Trennung VO  3 »Amtsmoral« und »„Privatmoral« ergaben und die
erst VON Troeltsch un dann VON Barth nicht unberechtigt als »Doppelmo
ral« angeprangert wurden?1.

Wenn iInNnan jetz nicht vorschnell die Ereignisse des Jahrhunderts über-
gehen 111 und S WI1eE die Heidelberger Schule Heinz-Eduard Tödts SR hält,
unter dem Findruck der Barmer These den 1ın diesem Zusammenhang
ftormulierten Begriff der „Eigengesetzlichkeit« als den erd eines ethisch
ruinösen „»Zwei-Reiche-Syndrom(s)« disqualifizieren will?2, ist C® NnOtwen-

dig, sich die Situation VO  > Staat un Kirche Beginn des I Jahrhunderts
kurz VOT ugen halten:

In Reaktion auf die existentielle Gefährdung VONMN Staat und Kirche durch
die Französische Revolution und die durch g1e ftreigesetzten Kräfte kam 68

Ü einem umfangreichen 7Zusammenwirken der Kirche mit dem Staat,
dessen Umfang bisher bei weıtem noch nicht ausreichend gewürdigt 1st95

Im Bereich theologischer Konzeptionen indet diese Bewegung spater 11
Zeitalter der „Reaktion« ihren Ausdruck, als sich eine („ruppe lutherischer
Ethiker der klassisch VO  a} Friedrich Julius Stahl tormulierten Theorie des
christlichen Staates anschliefßt nd jede Autonomisierung der politischen
Ordnung gegenüber der VO  — der Kirche verwalteten christlichen Sittlichkeit
bestreitet.

wWwar selen Staat und Kirche als »Naturordnung« und »Heilsordnung«
beide göttliche Stiftungen und entwickelten sich ach eigenen ebensgeset-
Z und -kräften, aber das eigene Gesetz des Staates hebe die politische
Allgemeinverbindlichkeit des göttlichen (Cjesetzes nicht auf, sondern be:

31 Vgl Hıerzu uch Honecker, aaQ., S5Sp 4I
SO Ulrich Duchrow, Weltwirtschaft heute Eın Feld für bekennende Kirche?

München 1986, Vgl dagegen die vorzüglichen Hınwelse, die Graf,
Kulturluthertum un Eigengesetzlichkeit. Bemerkungen ZU Verhältnis Von heo
logiegeschichtsforschung und kirchlicher Zeitgeschichte. In Mitteilungen der Evan-
gelischen Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte Folge F LA4E:. hier
insbesondere ZUXr Geschichte des Eigengesetzlichkeitsbegriffes gibt

Um hier 11UT auf das Wirken Schleiermachers hinzuweisen vgl Pawlas,
Militär, Freiheit und Demokratie 1ın sozialethischer Perspektive. exte und Kom-
entare ZU Umbruch des Militärwesens un!' seliner gelıst1gen Grundlagen 1mM e1lt-
alter der Befreiungskriege. Frankfurt/M./Bern/New ork 9861 76
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zeichne 1UT die spezifische Form staatlicher Durchsetzung des christlichen
thos, den Rechtszwang gegenüber der gewaltlos un allein auf die Wirkung
des gepredigten (‚otteswortes vertrauenden Kirche3*4.

SO grofß auch das Ertordernis einer CUCM Staatsbegründung und morali-
oscher Legıtimlerung überkommener Ordnungen 1n dieser nachrevolutionä-

Zeıt WAar, ee sich VOT allem BCECNM die Art und Weise Widerspruch,
WI1e dieses Vorhaben verfolgt wurde: Einmal WAäar keinestalls eine 1n gewl1sser
Verbindung Hegelschem Denken stehende »Hypostasierung« des
„Christlichen Staates« akzeptieren. Sodann gab C$8 1n weiıten Teilen der
damals erhebliche CGlaubenskräfte entbindenden Erweckungsbewegung
Tendenzen, sich mehr für das individuelle Erlebnis der »„Wiedergeburt« Z
interessieren als für staatspolitische oder sozialethische Fragestellungen?®
Analog ZUT Struktur der Zwei-Reiche-Lehre lag Cs Jjer näher, zwischen
Innerlichkeit und außerem Leben unterscheiden.

Ihiese Einsprüche flossen teilweise ZUSAMIMNEN, nd S() wurde nicht ohne
ezug Zu der sich bereits bei Hofmann ankündigenden Lutherrenaissance

einer Großzahl lutherischer Theologen wieder die „Eigenständigkeit«,
„relative Autonomie« und eben auch „Eigengesetzlichkeit« Politik un
Kultur betont, allerdings ohne einer absoluten Verselbständigung dieser
Bereiche das Wort reden wollen?®.

Die nationale Begeisterung, die nach der kleindeutschen Reichsgründung
das Land ergriff, machte damals jedoch auch VOT der Theologie nicht halt SO
wurde der 1CUC Staat durchaus als S1eg des Protestantismus gefeiert; denn
die »protestantische« Macht Preußen hatte sich doch unter Bismarck

die alte „katholische« Macht Österreich durchgesetzt.
Kamen diesen bewegenden Ereignissen och die beeindruckenden

nationalen Erfolge 1n Wissenschaft und Technik, das Gründe
SCHNUS, vielerorts ach einer »MOdernen« Theologie fragen, die alle
diese OoOmente mıiıt berücksichtigte. Und 1n der Folgezeit dann selbst
diejenigen Theologen, die HLO die betont lutherische, VO  n der Per-
spektive der beiden Reiche gepragten Schule Alexander VO  } Vettingens

J w1e Reinhold Seeberg oder Adolf VO  } Harnack, 1n der
Ausbildung solcher, sich mi1t dem modernen Staat und der modernen Ge

Vgl hierzu das Referat VO:  - Graf, aaQ,
35 Vgl die Kritik Wettingens Hofmann ın seiner Lutherischen

Dogmatik MT, München 1900, 145 und L womıiıt jedoch nıcht die Erwek
kungsbewegung als (;anzes gemeınt se1n konnte, enn s1e hatte Ja uch durchaus
soz1al engagıerte Christen w1e Wichern hervorgebracht.

Vgl die Hınwelse auf Luthardt, Harle{s, Scharling, Schulze,
Bestmann SOWI1e zahlreiche Autoren der bei Graf, aaQ, 241



sellschaft identiftizierender eologie, des sSog  en Kulturprotestantis-
INUS, befangen, dafß c5 bei ihren lutherischen Lehrern D ernsteste
Bedenken hervorrief.

Fur Karl art. einen chüler Harnacks, Wal Cc5 dann I bei 1egS-
eintritt der Aufruf der 93 Protessoren, der ihm die Fragwürdigkeit des Kul-
turprotestantısmus, also dieser weitgehenden Identitikation des geistlichen
mı1t dem weltlichen e1C. der Kirche mıiıt dem Staat, eutlıc. machte.
Diese Erkenntnis dart aber nicht, wWw1e cC5 4AUus spaterer bruderschaftlicher
Perspektive SCIN hätte interpretiert werden moOgen, etwa als früher grund-
satzlicher Reflex esMilitärische verstanden werden; denn für Barth
stand Wehrhaftigkeit der Schweiz als se1ines Heimatlandes nıe In rage
Entscheidend Wal YGT vielmehr, w1e 1ın einer heute aum och nachvoll-
ziehbarer Weıse dem E1iıntreten für den Staat und den Er  rungen des
1eges einahe Offenbarungscharakter zugesprochen wurde?7.

Damıt erhielten 1n den Kategorıen VO  w Gesetz und Evangelium
reden 7zumindest Flemente 4US dem Reich ZUT Linken die Dıgnitat des
Evangeliums ZUSCINCSSCH, W 4s keinestalls etLtwa mi1t den Intentionen s
thers 1n Einklang bringen i1st
er verlorene TYSte Weltkrieg un! die sodann verfassungsmäfßig fixierte

I1rennung VOIl Kirche und Staat vermochte 1n weıten Bereichen der Theolo-
g1e diese Stellung ZU Staat erstaunlicherweise nicht grundsätzlic.
andern. Vielmehr gab umfangreiche, aus der Bewegung 1ne »mMoOder-
11C « Theologie stammende Bemühungen, das Verhältnis VON Kirche und
Staat auf der nationalsozialistisch geformten rundlage VOIl »Schöpfungs-
ordnungen« entwickeln, wobei dem Begriff des Volkes besondere Bedeu
t(ung ZUSCHILCSSCIL wurde38.

Miıt auch A4AUS lutherischer Posıiıtion unbestreitbarem er rief 1n dieser
Situation Karlart 1n se1iner »'T’heologie des Wortes Gottes« ZUT Besinnung
auf die 1mM eIiCc ZUT Rechten beheimateten Heilsverkündigung. Im KI1r-
chenkampf kamen dann die ersten Anstöfßle ZUT Ausbildung der I1-
ten Lehre VO  } der Königsherrschaft Christi, die das lutherische, als quiet1-
stisch oder eben machtpolitisc. verstandene Denken blösen und sich
der Von Barth gesehenen theologischen 1Nn1e€e VO  a Luther ber Friedrich
den Großen un Bismarck bis Hitler entgegenstellen sollte

ESs mindert nichts dem Verdienst Barths, 1n dieser eıt mıit Geftahr für
Leib un! en se1ine Stimme rhoben aben, dafß eın Widerspruch

Vgl hierzu die Belege bei Hammer, Deutsche Kriegstheologie (1 570 1918]),
München 97

38 Vgl z B L1UT das Vorwort Erich Seebergs ZUT Ethik se1ines Vaters Reinhold
Seeberg (Christliche Ethik, Stuttgart 93 6, V{f)
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die Zwei-Reiche-Lehre gerade nıiıcht den Gehalt dieser Lehre, sondern
den eigentlich erst miıt ihrer Hiltfe theologisc. bestimmbaren Mißbrauch
traf, WECI1L 61 eben ern dieser Lehre vorbeigehend I schreibt:

»[Jas deutsche Volk leidet der Erbschaft des größten christlichen
Deutschen: dem Irtrtum Martın Luthers hinsichtlich des Verhältnisses
VOINl Gesetz und Evangelium, VO  w} weltlicher und geistlicher Ordnung und
Macht, durch den se1n natürliches Heidentum nicht sowohl begrenzt und
beschränkt als vielmehr ideologisch verklärt, bestätigt un: bestärkt worden
i1st«59

Weıter ist selner Genealogie VO  ; Luther Hitler entgegenzuhalten, da
als eigentlicher Ahnherr moderner Realpoliti nicht Luther, sondern Ma
chiavelli anzusehen 1st, un: dafß ferner die Autonomiebestrebungen des
Weltlichen un:! der Kultur, die spater ausführlich 1n der Säkularisierungsde-
batte edacht werden, bereits 1n frühester Theologiegeschichte entdek:
ken sind WECNN 11Nan S1e nicht Og mıiıt Karl] Heım als Grundstruktur es
Weltlichen, namlich »sich eiıne eıgene Ewigkeit geben und da durch VO

chöptfer freı werden«, verstehen wiıll140
Jedoch, selbst och für die Gegenwart kann den Barthschen Einsprüchen

e1in geW1SSeES eCc zugestanden werden, WE 11Aan auf die Lau’sche
Wiedergabe der Zwei-Reiche-Lehre schaut, der doch otfensichtlich
gegenteiliger Beteuerungen bereit Walr einen beträchtlichen Dualismus,
41s0 eine recht scharfe Irennung der beiden Reiche und Autonomie des
Weltlichen, 1n Kauf nehmen.

Er tellte namlich sollte das durch se1ine S1ituation als eine atheisti-
schen Regıme ehrende eologe bedingt SCWESCH se1in dem Reich ZUILI

Rechten 1n aller Schroftheit gegenüber:
»Im Reich ZUT Linken herrscht nıcht Christus, sondern der Kalser, und

ZW al mi1t dem Schwert er NT, 110  ; verbo‘], wird gestraft un: gilt keine
Gnadenordnung, sondern 11UT die Ordnung der Gerechtigkeit«41. Nur
eindrücklic VCIMAS solchen Formulierungen, w1e sS1e Lau benutzt, StU-

Vgl Barth, Eıne Schweizer Stimme,
Vgl Heım, er Kampf den Säkularismus, 1n H.- Schrey Hrsg.),

Säkularisierung, Darmstadt 1981I, LS
41 Vgl al ATt Zwei-Reiche-Lehre, Sp 1947, allerdings dem weltlichen

Reich uch die »Billigkeit« zurechnet un! dan: weıter erklärt: „{ JIIie Wendung nicht
Christus, sondern der Kailser: 11l natürlich das politische un:! soz1ıale Leben nicht
außerhalb der VO dreieinigen Gott, Iso uch VO  - Christus geleiteten Weltordnung
stellen. S Christus: besagt NUL, da{s hier nıicht auf den ‚Christus COgN1-
fUS: |\WA 56, 198, 24{)| eZzug -  3800001 werden kann und nıicht das speclaliter
offenbarte (‚otteswort gilt, sondern ıne Vernunftordnung, ıne lex naturalisgegen die Zwei-Reiche-Lehre gerade nicht den Gehalt dieser Lehre, sondern  den eigentlich erst mit ihrer Hilfe theologisch bestimmbaren Mißbrauch  traf, wenn er — eben am Kern dieser Lehre vorbeigehend — 1939 schreibt:  »Das deutsche Volk leidet an der Erbschaft des größten christlichen  Deutschen: an dem Irrtum Martin Luthers hinsichtlich des Verhältnisses  von Gesetz und Evangelium, von weltlicher und geistlicher Ordnung und  Macht, durch den sein natürliches Heidentum nicht sowohl begrenzt und  beschränkt als vielmehr ideologisch verklärt, bestätigt und bestärkt worden  ist«39,  Weiter ist seiner Genealogie von Luther zu Hitler entgegenzuhalten, daß  als eigentlicher Ahnherr moderner Realpolitik nicht Luther, sondern Ma-  chiavelli anzusehen ist, und daß ferner die Autonomiebestrebungen des  Weltlichen und der Kultur, die später ausführlich in der Säkularisierungsde-  batte bedacht werden, bereits in frühester Theologiegeschichte zu entdek-  ken sind — wenn man sie nicht sogar mit Karl Heim als Grundstruktur alles  Weltlichen, nämlich »sich eine eigene Ewigkeit zu geben und da durch vom  Schöpfer frei zu werden«, verstehen will*°.  Jedoch, selbst noch für die Gegenwart kann den Barthschen Einsprüchen  ein gewisses Recht zugestanden werden, wenn man z.B. auf die Lau’sche  Wiedergabe der Zwei-Reiche-Lehre schaut, der doch offensichtlich trotz  gegenteiliger Beteuerungen bereit war, einen beträchtlichen Dualismus,  also eine recht scharfe Trennung der beiden Reiche und Autonomie des  Weltlichen, in Kauf zu nehmen.  Er stellte nämlich - sollte das durch seine Situation als unter eine atheisti-  schen Regime lehrende Theologe bedingt gewesen sein? — dem Reich zur  Rechten in aller Schroffheit gegenüber:  »Im Reich zur Linken herrscht nicht Christus, sondern der Kaiser, und  zwar mit dem Schwert (oder ‚vi, non verbo‘), wird gestraft und gilt keine  Gnadenordnung, sondern nur die Ordnung der Gerechtigkeit«*!, Nur zu  eindrücklich vermag an solchen Formulierungen, wie sie Lau benutzt, stu-  39 Vgl. K. Barth, Eine Schweizer Stimme, S. 113.  40 Vgl. K. Heim, Der Kampf gegen den Säkularismus, in: H.-H. Schrey (Hrsg.),  Säkularisierung, Darmstadt 1981, S. 118.  41 Vel. F. Lau, Art. Zwei-Reiche-Lehre, Sp. 1947, wo er allerdings dem weltlichen  Reich auch die »Billigkeit« zurechnet und dann weiter erklärt: »Die Wendung »nicht  Christus, sondern der Kaiser« will natürlich das politische und soziale Leben nicht  außerhalb der vom dreieinigen Gott, also auch von Christus geleiteten Weltordnung  stellen. »Ohne Christus:« besagt nur, daß hier nicht auf den »Christus expresse cogni-  tus« (WA 56, 198, 24f) Bezug genommen werden kann und nicht das specialiter  offenbarte Gotteswort gilt, sondern eine Vernunftordnung, eine lex naturalis .. .«.  I0I@H



diert werden, W1e€e leicht Jjenes Mifverständnis gestreift werden kann, da{fß
eben ach lutherischer Lehre das weltliche Reich 1n Politik, Okonomie oder
Naturwissenschaft Sanz seinen Eigengesetzlichkeiten überlassen werde
MUusSsse die dann ZwW al zunaäachst och irgendwie als göttlic. verursacht
verstanden werden, bald aber ihre Ablösung und Autonomıie VOIL dieser
Voraussetzung erreichen un sich sodann Zzum Widerspruch das van-
gelium erheben.

Karl Barth setzte 1U  - dagegen die I1 Barmer These, in der alle
Aufmerksamkeit auf das Reich A Rechten lenkt un! tormuliert:

» Wıe esus Christus ottes uspruc. der ergebungerHSC ICT Süunden
1st, und miıt gleichem Ernst 1st auch (Gsottes kräftiger Nspruc auf

SaNzZCS eben: durch ih: widerfährt trohe Befreiung aus den
gottlosen Bindungen dieser Welt freiem, dankbarem 1enst seinen
Geschöpten.

1e6SESs neutestamentlich gut belegte Kyrios-Bekenntnis eitete Christen
1U  a dazu anl, 1 Gegensatz AAA Herrschaft des Nationalsozialismus die
Herrschaft Christi »1M (:anzen ihres Daseıns durch weltlliiches| Handeln
4AUS dem Gehorsam des aubens bezeugen und damit zugleich ihre
nüchterne Erkenntnis der entmythisierten Weltlichkeit der Welt als
bewahrender Schöpfung ottes bewähren«%3.

Diese als Miıtverantwortung verstandene Bewährung wurde sodann für
alle Lebensbereiche, namentlich Staat, Politik, Recht oder Wirtschaft 4US-

drücklich eMacht: Dabei schickte Barth zweı Grundentscheidungen dem
konkreten Zugang seInNEM ethischen Konzept VOTaus

Eınerseıits ordnete CI ın ihren theologischen Funktionen das Evangelium
VOT das Gesetz, Was 1ın bewußtem Gegensatz der bei Luther gew"  ten
Reihenfolge VOI Gesetz und Evangelium geschah, aber die Möglichkeit bot,
leichter eine angebliche Heilsnotwendigkeit VON Schöpfungsordnun-
SCII anzugehen. Andererseits setzte 8 1n der gleichen ogi die Königsherr-
schaft Christi ber die Eigengesetzlichkeiten der Welt Von diesen Aus-
gangspunkten her verhandelte ß dann die Relation VON Kirche und aat,
WAas allerdings bezeichnenderweise und vielleicht sehr auf übersicht-
I6 eidgenössische Gegebenheitefi bezogen als Verhältnis VO  z} »Chri-
stengemeinde und Bürgergemeinde« 1n dem bekannten Bild zweler konzen-
trischer Kreıse umschrieh‘4.

1eSESs immer wieder diskutierte und nicht VOT Mifß$verständnissen C

Vgl Wolf, Art Barmer theolog. Erklärung, 1n ESL u )I Sp 37
Vgl Wolf, Art Königsherrschaft Christi, 1ın EStL (3 u:  }, Sp 1503
Vgl Barth, Christengemeinde und Bürgergemeinde, München 1946,

„ff
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schützte Bild, iın dem Christus 1mM Zentrum steht und in dem der innere
TYTe1ISs der Christengemeinde auch1Zentrum des umtassenderen Bereiches
der Bürgergemeinde iegt, soll eigentlich un! gegenteiliger irkungs-
geschichte ach Barthscher Auffassung nicht ZUT Begründung eines »christ-
lichen Staates« oder auch derartiger Bestrebungen herangezogen werden‘>

Hıer ist Barth häufig »theokratisch« bzw „»christokratisch« mif$verstan-
den worden, dabei geht CS ihm ach Huber vielmehr darum, diese Lehre VO  n
der Königsherrschaft Christi als Aussage ber das Verhalten des Christen
und der Kirche für den politischen Bereich ruchtbar machen4t®.

So wichtig dieses Konzept für Theologie und Kirche iın eıner eıt WAal, 1n
der die beiden Reiche 1n katastrophaler Weise vermischt wurden, und
bedeutsam das Kyrios-Bekenntnis, da{fß »Christus sSe1 meın eH«=. als
ablässige Begleitung des Christen 1n seliner geistlichen und weltlichen ExX1-

bleiben wird, problematisch mu{fßlÖte sich die praktische Einlösung
des Anspruchs Barthscher Theologie zeıgen, 1n en Lebensbereichen
abgesehen VO:  W dem Vernünftigen deutlich sichtbare eigene theologische
Vorstellungen durchsetzen wollen, ohne dabei dem Umstand echnung

tragen, dafß Christi Herrschaft his ZU Ende er Zeıten 1Verborgenen
bleibt, Ja dafß ET /W1e Luther sagt, »subh CONtrarı0« wirken annn

SO sehr ferner ach dem Zweıten Weltkrieg der Umfang einer derartigen
Ir das Konzept der Königsherrschaft Christi geIiorderten Aufgabe reizte
und beträchtliche Kraäafte bei Theologen und alen entband, W äal nicht die
Getahr VON der and welsen, dafß durch eine derartig intensiıve Beschäfti-
SUNg mıiıt „weltlichen« Dıngen alle »Spiritualität« in einem gewissen Mai{ise
ın Mitleidenschaft SCZUOSCIL oder da{fß eine derartige Beschäftigung vielleicht

als Anstofi einer schwärmerischen »Politisierung« VO  ; Kirche und
Pfarrerschaft verstanden werden mußte.

Davon abgesehen darf wirkungsgeschichtlich nicht die Tatsache übergan-
SCH werden, da{fß erheblicher theologischer strengungen weıte Bere1-
che VO  5 Wirtschaft oder auch Naturwissenschatten ıntfach nicht ın das
Blickfeld der Barthschen dialektischen Theologie kamen*“8.

Weıter beschränkte sich ea Teil der Wirkungsgeschichte dieses
ethischen Konzeptes darauf, durch die Konstruktion außerst iragwürdi-
SCI Analogien zwischen eologie un! Politik nicht Christi verborgenes
oder eschatologisches Reich, sondern lediglich einen angel Sach-

45 Vgl Barth, Christengemeinde und Bürgergemeinde, 8
Vgl Huber, Kirche und Öffentlichkeit, 46
Vgl Luthers Erklärung ZU Artikel.
Hinsichtlich z B der Naturwissenschaften und ihrer »Freigabe« vgl Barth,

I11/ 1y Vorwort
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kenntnis ottenbaren??. Andererseits wurde die 1 Kirchenkampf des
Evangeliums willen bezogene staatskritische Posıtion nahtlos auf den NECU-

gegründeten bundesdeutschen Staat übertragen W as sich jedoch in den
daraus resultierenden kirchlichen und politischen Auseinandersetzungen
nıcht immer als unfruchtbar erwelsen sollte ber ennoch ist fragen, ob
65 Ende wirklich och jenem 1m Kirchenkampf erhobenen Anspruch
einer Konzentratıon auf das Wort ottes und auf das Evangelium entsprach,
WCNN Barth und sSE1INE Anhänger sich nicht LLUT ın den Stellungnahmen Z
Tagespolitik nahezu eMMUN$gS1OS 1n das Gefolge einer bestimmten politi-
schen Parteı begaben, sondern als Geistliche auch die Mitgliedschaft
iın dieser Parte1ı suchten. Konnte damit nicht auft K e1se das Milfsver-
staändnis genährt werden, als mMUsse angesichts dieser Bemühungen der für
die Verkündigung VO  z ottes Wort Zuständigen dann doch eil und Erl6-
SUuNg AUSs dem e1i1C ZUT Linken werden?

Im theologiegeschichtlichen Rückblick auf das Verhältnis VOI Christ
un! Welt, Staat und Kirche sind die Berührungspunkte zwischen der
doppelperspektivischen Betrachtungsweise 1m Sinne der lutherischen
Zwei-Reiche-Lehre un! der Barthschen Lehre Von der Königsherrschaft
Christi unuüubersehbar und offenbaren die beiden Lehren anhaftenden VOorzu-
5C, aber auch eI4nTen am mehr als eINeTr Leertormel gleicht allerdings
der Vereinigungsversuch Hubers, WECNnN behauptet und el schlicht
alles substantiell Divergierende zurückstellt:

»Versteht all die Lehre VOIl der Königsherrschaft Christi nicht als eine
TE VON der Staatsbegründung, sondern als Lehre VO Verhältnis des
Christen den beiden Reichen und VOIl sSseEINEM Verhalten ihnen, dann
steht diese Lehre ZUI Zwei-Reiche-Lehre nicht 1m Widerspruch«>°.

Ahnlich werden beide Lehren allerdings auf SCNAUSO wen1g akzeptierba-
Weılse ZUT Deckung gebracht, WE die Zwei-Reiche-Lehre nahezu

Vernachlässigung geistlicher Existenz 1m P1C FAGRE Rechten einem
ecologumenon ZUHT: Begründung intens1iver Weltverantwortung UMSC-
formt wird, W1e Duchrows 6S vorführt>1.

4aMM1 wird INnan aber keinestalls der Unbedingtheit Jjenes 1mM Reich ZUI

Rechten geforderten auDbens gerecht. Ant der anderen Seıite ist aber miıt
jenem Glauben der (Jrt bezeichnet, 4AUuUus dem ın der Vorläufigkeit und
Unüberschaubarkeit zeitlichen Menschenlebens unterschiedliche Formen

Vgl Thielicke, Theologische Ethik W, TiA, die Fragwürdigkeit
VOI1l Barths Argumentationen ZUT Geheimpolitik und Geheimdiplomatie iın Christen-
gemeinde un! Bürgergemeinde 38 aufzeigt.

Vgl Huber, Kirche un!: Öffentlichkeit, 45
681 Vgl Duchrow, Christenheit, 506
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lielßen können, sich als Christ 1M Reich ZUT Linken bewähren. Durch
diese undierung 1mM Glauben werden unterschiedlichste und phantasie-
vollste Handlungen, Worte un Gedanken1 Reich ZAET Linken für den, dem
S wirklich den Glauben geht, akzeptierbar; denn er ist sich Ja ewulst,
da{fß ber die Berechtigung er dieser Aktivitäten Jetztgültig erst Ende
aller Zeıten der Herr der Kirche se1n Urteil sprechen wird.

Militärpfarrer IIr Andreas Pawlas, Manteuffelstr. 2 O0OÖ0ÖOÖO Hamburg :3

BUCHBESPRECHUNGEN

MARTIN NICOL, Meditation bei Luther. Kloster erfaßte, wobei erıft. bescheiden
Vandenhoeck Ruprecht, Göttingen und Recht teststellt, da{fß gerade hier

noch jel ertftorschen bleibt.1984 (\= Forschungen ST Kirchen- un!
Dogmengeschichte 34.), 195 Seıten, kar Anhand der Unterschiede gelingt
onlert Nicol, wesentliche Momente der Medi

tatıon des Reformators aufzuzeigen, die
{Die [)ıssertatiıon des Erlanger Promo- z B keine Stuten geistlicher Übungen

mehr zuläfßt und deren el nicht mehrenten füllt ıne Lücke nicht NUTL, weil
über die Frömmigkeit Luthers bisher eın mystisches Erlebnis ist, sondern die
nıg gearbeitet und deshalb nıiıcht genuU- den Menschen 1n den Zwiespältigkeiten
gend bekannt 1st, sondern auch, weil des Lebens gemäfß Luthers Theologie 1n
selbst 1n christlichem Bereich miıt dem die pannung VON Anfechtung und TOS
Begriff der Meditation heute sehr jel stellt, hne diese beiden 1n irgendeiner
Mißbrauch getrieben wird Ist das Medi- Weıise auszugleichen. Dafür bilden bei
tieren doch geradezu eın Trend OI- Luther die Heilige Schrift und der ihr
den, wobeili mangelnde Kenntni1ıs des In- verwandte Katechismus wesentliche

und der Methode oft bis Anle:i- Gegenstände der Meditation. Entspre-
hen bei nichtchristlichen Religionen chend kommt ert dem Ergebnis,
führt der menschliche Gedanken und „da{fß Meditation als ıne klar umrissene
Phantasien damit verwechselt werden. Frömmigkeitspraxis 1mM mgang mıiıt

Entsprechend 1st das Anliegen des dem Wort (:ottes für Luther das selbst-
Verf., Luther zeıgen, W as rechte verständliche Zentrum se1Nes Lebens
Meditation 1st un! w1e s1e zustande und Wirkens darstellt« IS 182), wobei
kommen kann Als Folie dient ihm azu sich für den Nachvollzug dieser den San-
zunächst allgemein un! ann VO:  n Fall AA  - Menschen 1ın allen Bezugen seiner
Fall muittelalterliche Praxıs, VO  - der Lu- Ex1istenz ertassenden Frömmigkeitspra-
ther herkam, un! besonders die der Au- X15 Ratschläge und Regeln autstellen las
gustinereremiten, die ih: 1m Erturter SCHIL, die für Luther durch den besonderen
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